
 
Satzung „Tierschutzverein SOS-Dogs e.V.“ 
 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
1) Der Verein führt den Namen „Tierschutzverein SOS-Dogs e.V.“. 
2) Der Verein ist im Vereinsregister Nr. VR 20776 eingetragen. 
3) Der Sitz des Vereins ist in 55546 Tiefenthal. 
 
§ 2 Geschäftsjahr 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 3 Vereinszweck 
 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

2) Zweck des Vereins ist der Tierschutz. 
 
3) Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, Pflegestellen oder Endstellen für im Inland und 

Ausland lebende Hunde aus schlechter Haltung zu finden. Tiere zu unterstützen wo der Mensch aus 
gegebenen Gründen dies nicht mehr korrekt realisieren kann. Sowie vermisste, zugelaufene und gefundene 
Haustiere dem rechtmäßigen Besitzer zuzuführen. 

 
4) Der Verein handelt in Vertretung für die ausländischen Tierheime/Tierschutzgruppen, u.a. organisiert er für 

diese den Transport. 
 
5) Hilfe und Unterstützung bei medizinischer Versorgung, insbesondere für Tiere in der Obhut von Pflegestellen 

und in Tierheimen sowie verbundener Tierschutzorganisationen, auch im Ausland. 
 
§ 4 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung 
 
1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 

Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 
 

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
a) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig und arbeitet unentgeltlich.Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Ersatz 

der ihnen tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie auf Vergütungen, höchstens jedoch in Höhe der 
nach Steuerrecht steuerfrei zu belassenen Beträge, laut Pauschale des § 3 Nr. 26a EStG. 

 
4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösungen oder Aufhebung des Vereins keine Anteile 

des Vereinsvermögens erhalten. 
 
5) Die Aufwandsentschädigung bezüglich der adoptierten Hunde wird durch den Vorstand mit Beschluss 

festgelegt (für Transport, Versicherung, Versorgung der Tiere, Unterbringung und eventuelle Risiken). Ein 
eventuell dadurch entstehender Überschuss wird für den Tierschutz verwendet. 

 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
1) Vereinsmitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die seine Ziele unterstützt. 
2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über den Antrag auf Aufnahme entscheidet der Vorstand.  
3) Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft endet durch 
a) Austritt,  
b) Ausschluss, 
c) Tod oder Auflösung der juristischen Person. 
 
2) Der Austritt erfolgt per E-Mail oder Brief gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Diese 

Austrittserklärung muss mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden. 

 
3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 

Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder wenn ein Mitglied trotz 
einer Mahnung per E-Mail einer Beitragszahlung innerhalb von drei Monaten nicht nachkommt. Das Mitglied 

http://www.justiz.nrw.de/BS/rechta_z/J/juristische_Person/index.php


kann auf Ausschluss des Vorstandes mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor 
der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.  

 
4) Gegen den Ausschließungsbeschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 

per E-Mail binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im 
Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis 
zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

 
5) Ehrenmitglieder können vom Vorstand mit einer 2/3 Mehrheit ernannt werden. Ehrenmitglieder sind 

Personen, die sich um die im Verein verfolgten Ziele besonders verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder 
haben eine Stimme bei der Vorstandswahl, sind aber von der Pflicht der Beitragszahlung befreit. 

 
§ 7 Beiträge 
 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe des Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der 
Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimm- 
berechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
 
§ 8 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind  
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung 
 
§ 9 Vorstand 
 
1) Der Vorstand besteht aus folgenden Mitgliedern: 
a) der/dem 1. Vorsitzenden 
b) der/dem 2. Vorsitzenden 
c) der/dem 3. Vorsitzenden 
d) der/dem Kassenwart*in 
e) erweiterter Vorstand/Beisitzer*innen (nicht vertretungsberechtigt) 
 
2) Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1., 2. und 3. Vorsitzenden sowie dem Kassenwart. 

Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand ist jeder für sich 
vertretungsberechtigt. 

 
3) Der Vorstand sowie der erweiterte Vorstand werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren gewählt. Vorstandsmitglieder und Mitglieder des erweiterten Vorstands können nur Mitglieder des 
Vereins werden. 

 
4) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in 

einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf 
ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 

 
5) Die Vereinigung von zwei Vorstandsämtern in einer Person ist zulässig. 

6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, können die verbliebenen Vorstandsmitglieder 
aus dem Kreis der Vereinsmitglieder für die restliche Dauer bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein 
Ersatzmitglied in den Vorstand kooptieren. Maximal dürfen zwei Vorstandsmitglieder kooptiert werden. 

7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.  
 
§ 10 Aufgaben des Vorstandes 
 
1) Vorstandssitzungen werden von einem der Vorsitzenden in Textform unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Vorstands anwesend ist. Er 
fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen Vorstandsmitglieder. 

 
2) Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Hälfte der 

Vorstandsmitglieder die Berufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 1. oder 2. Vorsitzenden 
schriftlich verlangt. 

 
3) Vorstandssitzungen sind auch spätestens 14 Tage vor Abhaltung einer ordentlichen oder außerordentlichen 

Mitgliederversammlung abzuhalten 
 
4) Dem Vorstand obliegt die Führung der Geschäfte des Vereins und die Entscheidung über Aufnahme und 

Ausschluss von Mitgliedern. 
 
5) Sollten während der Amtszeit des Vorstandes gegen ein Vorstandsmitglied schwerwiegende Vorwürfe er- 

hoben werden, so kann ihm auf einer Vorstandssitzung das Misstrauen ausgesprochen werden. Die Gründe 
sind dem betreffenden Vorstandsmitglied per E-Mail vorzulegen. Unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen wird auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Misstrauensausspruch wiederholt. Die 



Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit über das Verbleiben des Vorstandsmitgliedes im 
Amt. 

 
 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 
1) Im ersten Halbjahr eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
 
2) Zu einer ordentlichen Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand, unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen, schriftlich per Post oder Email oder durch Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins einge- 
laden. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens per Post, per E-Mail, bzw. der 
Veröffentlichung der Einladung auf der Homepage des Vereins folgenden Tag. Das Einladungsschreiben per 
Post/Email gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene 
Anschrift/Mailadresse gerichtet war. 

3) Maßgebend für die ordnungsgemäße Ladung ist die dem Vorstand letztbekannte Anschrift / letztbekannte E-
Mail – Adresse des Mitgliedes. 

4) Die Mitteilung von Adressänderungen/Änderungen von E-Mail – Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds. 

5) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere  
 
a) die Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresabrechnung des Vorstandes 
b) Entlastung des Vorstandes 
c) Wahl der Kassenprüfern/innen 
d) die Wahl und Abwahl des Vorstands 
e) Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
h) Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 
i) sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
 
6) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 
 
7) Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand, unter Einhaltung einer Frist von 

zwei Wochen, schriftlich per Post oder Email oder durch Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins 
unter Angabe der Tagesordnung eingeladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungs- 
schreibens per Post, per Email, bzw. der Veröffentlichung der Einladung auf der Homepage des Vereins 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben per Post/Email gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die 
letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift/ Mailadresse gerichtet war. 

 
8) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens 7 Kalendertage vor dem 

angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu 
machen. 

 
9) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, 
können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 
10) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
11) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
 
12) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 
 
13) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
14) Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 

Mitglieder beschlossen werden. 
 
15) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
 
§ 12 Beurkundung von Beschlüssen 
 
Die in Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind unter Angabe des Ortes und 
der Zeit der Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses vom Schriftführer in der Niederschrift festzu- 
halten.  
Die Niederschrift ist vom Vorstand zu unterzeichnen. 
 
 
 



 
 
 
 
 
§ 13 Kassenprüfung 
 
1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von jeweils 3 Jahren zwei Kassenprüfer/innen. Ihre Aufgabe 

ist es, sich durch Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Kasse und Buchführung zu überzeugen, nach 
Abschluss des Geschäftsjahres eine Prüfung der Bücher und Belege und des Jahresabschlusses vorzu- 
nehmen und das Ergebnis der Prüfung dem Vorstand zeitnah vor der Mitgliederversammlung für die 
Mitgliederversammlung vorzulegen. Sollte ein Kassenprüfer ausfallen, benennt der Vorstand über einen 
Vorstandsbeschluss eine Ersatzperson. Diese Ernennung wird auf der nächsten Jahreshauptversammlung 
vom Vorstand den Mitgliedern vorgetragen. 

 
2) Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 
 
3) Wiederwahl ist zulässig. 

§ 14 Patenschaften 

Natürliche oder juristische Personen haben die Möglichkeit, Patenschaften für Tiere, die sich in der Obhut des 
Vereines befinden, zu übernehmen. Patenschaften verpflichten nicht zur Mitgliedschaft. Patenschaften werden in 
Form materieller bzw. ideeller Leistungen des Paten für das/die jeweiligen Tier/e ohne dauerhafte oder rechtliche 
Verpflichtung übernommen. 

§ 15 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung 
der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung.  
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, und Bankverbindung. Es besteht vereinsseitig 
keine Verpflichtungen diese Daten an einzelne Vereinsmitglieder oder auch Dritte weiterzugeben. 

2) Sofern der Verein als Mitglied von Dachverbänden verpflichtet ist, bestimmte personenbezogene Daten 
dorthin zu melden, ist dies zulässig. 

3) Der Verein hat ggf. Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine 
Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser 
Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder [Name, Adresse, 
Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.] an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der 
Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem 
Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

4) Im Zusammenhang mit seinem Zweckbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen 
veröffentlicht der Verein keine personenbezogenen Daten und Fotos seiner Mitglieder in den sozialen 
Medien sowie auf seiner Homepage und übermittelt keine Daten und Fotos zur Veröffentlichung ggf. an Print- 
und Telemedien sowie soziale Medien, ohne vorher die schriftliche Zustimmung der jeweiligen Personen 
einzuholen. 

 
5) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 

widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung und der Verein 
entfernt vorhandene Einzelfotos aus allen Medien. 

6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Funktionsträger herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 
Kenntnisnahme erfordern.  
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte 
benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste mit Namen und Adressen gegen die schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen nicht zu anderen als Vereinszwecken Verwendung 
finden. 

7) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 



8) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere 
§§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und 
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

§ 16 Haftungsbeschränkung 

1) Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benutzung von Vereinseinrichtungen, -
gerätschaften oder -gegenstände oder infolge von Handlungen oder Anordnungen der Vereinsorgane (z.B. 
Vorstand) oder sonstiger im Auftrag des Vereins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur, wenn ein 
Organmitglied (z.B. Vorstandsmitglied), ein Repräsentant oder eine sonstige Person, für die der Verein 
gesetzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 

2) Im Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die handelnde oder sonst wie verantwortliche 
Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

3) Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im 
Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche gegen 
das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt auch 
für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von einem außenstehenden 
Dritten in Anspruch genommen worden ist. 

4) Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat das Mitglied einen 
Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung eines Vereinsamtes oder in 
Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt und 
hierbei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

5) Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. 

§ 17 Konflikte im Verein, Mediation 

1) Entstehen zwischen Mitgliedern untereinander und/oder mit der Vereinsführung Streitigkeiten im Hinblick auf 
die 

a) Durchführung oder Auslegung dieser Satzung, 
b) Die Wirksamkeit von Beschlüssen, 
c) die Wirksamkeit von Handlungen / Unterlassungen des Vorstandes oder einzelner Mitglieder des 

Vorstandes,  
 
so soll vor Erhebung von Klagen vor Gerichten oder vor Schiedsgerichten zunächst eine gütliche Einigung 
angestrebt werden – ggf. in einer Mediation, in die alle Vertragspartner einzubeziehen sind. 

 
2)    Einigen sich die die Beteiligten nicht auf einen Mediator, bestimmt diesen die für den Sitz des Vereins  

zuständige Industrie- und Handelskammer. Die Kosten der Mediation werden von den beteiligten 
Streitparteien zu gleichen Teilen getragen. 

 
§ 18 Auflösung des Vereins 
 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes – soweit dadurch die Gemeinnützigkeit 
verloren geht - fällt das Vermögen des Vereins an den Verein „Tasso e.V. Tierregistrierung“, der es nur 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden darf.  
 
 
Die Änderung der Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 21.02.2026 beschlossen. 
 
Tiefenthal, 21.02.2026 


